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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Ende März veröffentlichte die SPK-SR den Bericht zur Vernehmlassung der Umsetzung
der vier Standesinitiativen (ZG: 19.311, BL: 20.313, LU: 20.323, BS: 21.311), die eine
bessere Vereinbarkeit von Mutterschaft und Parlamentsmandat verlangen. Konkret
sollen Frauen nach der Geburt eines Kindes ihre Mutterschaftsentschädigung nicht
mehr verlieren, wenn sie ein politisches Legislativmandat wahrnehmen. Aktuell erlischt
der Anspruch, wenn eine Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen wird, wozu auch die
Arbeit als Parlamentarierin gezählt wird. Dies führt dazu, dass gewählte
Parlamentarierinnen entweder nicht an Sitzungen teilnehmen oder aber den Auftrag
der Wählenden wahrnehmen, dadurch aber auf ihre Entschädigung verzichten müssen.
Dies soll mit einer Revision des Erwerbsersatzgesetzes geändert werden. Die Vorlage
sieht vor, dass eine Teilnahme an Plenar- oder Kommissionssitzungen auf allen drei
föderalen Ebenen durch eine Frau – Männer bzw. Vaterschaftsurlaubsregelungen
wurden explizit ausgenommen – deren Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung nicht
mehr beeinträchtigt, es sei denn, es bestehe eine Stellvertretungslösung.

Die Mehrheit der 53 eingegangenen Stellungnahmen in der Vernehmlassung
unterstützten den Umsetzungsvorschlag. Von den 25 antwortenden Kantonen (GR hatte
auf eine Stellungnahme verzichtet), sprachen sich 18 dafür aus, Aargau, Nidwalden und
Genf wollten die Einschränkung durch die Stellvertreterlösungen streichen und
Solothurn wollte nicht bloss Plenar- und Kommissionssitzungen, sondern sämtliche mit
einem Mandat verbundenen Tätigkeiten aufführen. Gegen die Vorlage stellten sich
Appenzell Ausserrhoden, Thurgau und Schwyz, die eine Aufweichung des
Mutterschutzes befürchteten: Die Regelung könnte dazu führen, dass sich Mütter mit
einem politischen Mandat verpflichtet fühlten, ihren Mutterschaftsurlaub zu
unterbrechen, so die Begründung. EVP, FDP, GLP, GP, Mitte und SP begrüssten die
geplante Umsetzung, die SVP lehnte sie ab, weil sie eine Besserbehandlung von
Politikerinnen gegenüber anderen berufstätigen Frauen bedeute. Umstritten war die
Vorlage bei den Verbänden. Bei den Gewerkschaften begrüsste der SGB die Vorlage
grundsätzlich, warnte aber vor weiteren Lockerungen; Travail.Suisse stellte sich gegen
jegliche Lockerung des Mutterschutzes und lehnte die Vorlage ab. Die
Arbeitgeberverbände (SAV und SGV) kritisierten die Ungleichbehandlung und forderten
eine Lockerung der Kriterien für Mutterschaftsurlaub für alle Frauen, standen der
Vorlage also eher ablehnend entgegen. Verschiedene Frauenverbände (AllianceF, SKG
und SVF) begrüssten die Vorlage zwar, verlangten aber weitere Flexibilisierungen
hinsichtlich zeitlicher Gestaltung des Mutterschaftsurlaubs generell und einen Verzicht
auf die Ausnahme hinsichtlich Stellvertretungsregelung. Es könne bei
Kommissionssitzungen, die häufig Stellvertretungsregelungen kennen, wichtig sein,
persönlich anwesend zu sein. 
Die SPK-SR beschloss aufgrund der Vernehmlassungsresultate, an der ursprünglichen
Lösung festzuhalten und lediglich die Teilnahme an Kommissions- und Plenarsitzungen
zu regeln, im Falle von möglichen Stellvertretungslösungen aber keine Ausnahmen zu
machen. Die Vorlage geht in die parlamentarische Beratung. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.03.2023
MARC BÜHLMANN

Sozialpolitik
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Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im November 2021 hiess die SGK-NR den Vorentwurf zur Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative von Ulrich Giezendanner (svp, AG) «Sicherstellung der
Blutversorgung und die Unentgeltlichkeit der Blutspende» einstimmig gut, nachdem
sie einen Antrag, welcher ein Diskriminierungsverbot bei der Blutspende durchsetzen
wollte, mit 7 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen hatte. 

Am 24. Februar 2022 wurde die Vernehmlassung über den Entwurf, der eine Änderung
des Bundesgesetzes über Arzneimittel und Medizinprodukte vorsah, eröffnet. Insgesamt
trafen 43 Stellungnahmen zum Vernehmlassungsentwurf ein. Der Grossteil der Kantone,
die GDK, der SGB sowie die GLP, die Mitte und die SP unterstützten die Vorlage ohne
spezifische Änderungsvorschläge, fügten jedoch Kommentare an. Bei den anderen
Vernehmlassungsteilehmenden gab insbesondere die vorgeschlagene Unentgeltlichkeit
der Blutspende zu reden. Der Kanton Zürich erachtete die geforderte Unentgeltlichkeit
bei der Einfuhr von Blut und Blutprodukten aus dem Ausland als hindernd für die
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Blutkonserven in der Schweiz. Auch die
Blutspendeorganisationen wünschten sich Ausnahmen der Unentgeltlichkeit, unter
anderem im Falle der Einfuhr von Blut mit seltenen Merkmalen zu Forschungszwecken.
Die Kantone Basel-Landschaft und Thurgau schlugen vor, dass bei einem akuten
Engpass Ausnahmen der Unentgeltlichkeit zum Zuge kommen sollten, also auch
entgeltlich gespendete Blutkonserven eingeführt werden könnten. Bezüglich des
Diskriminierungsverbots, erachtete es der Kanton Tessin nicht als nötig, die sexuelle
Orientierung spezifisch zu erwähnen, da der heutige Ausschluss von Männern, welche
Sex mit Männern haben (MSM), nicht durch deren sexuelle Orientierung, sondern durch
das daraus potentiell entstehende HIV-Risikoverhalten gerechtfertigt werde. Der
Kanton Waadt hielt fest, dass bei der vorgesehenen Änderung noch klarer aufgezeigt
werden müsse, dass spezifische Sperrfristen für MSM abgeschafft werden würden und
das Sexualverhalten einheitlich, und von der sexuellen Orientierung unabhängig,
beurteilt werde. Als Eingrenzung des noch sehr breit gefassten
Diskriminierungsverbots, schlugen die Grünen eine individuelle Beurteilung des
Risikoverhaltens von Spenderinnen und Spendern, unabhängig von deren Geschlecht
und sexueller Orientierung, vor. Auch die GLP und die Mitte kommentierten, dass das
individuelle Risikoverhalten eines Individuums im Vordergrund zu stehen habe,
brachten aber keine spezifischen Vorschläge zur Umsetzung ein. Diese Meinung teilten
auch eine Reihe von LGBTQIA+-Organisationen. Die Blutspendeorganisationen warnten
jedoch, dass ein allgemeines Diskriminierungsverbot  in bestimmten Fällen die
Patienten- und Produktsicherheit gefährden könne. Andere Teilnehmende der
Vernehmlassung, so auch die Kantone Basel-Stadt und Zürich, empfanden die Anti-
Diskriminierungsklausel in der Bundesverfassung als ausreichend und wollten darauf
verzichten, das HMG entsprechend zu ergänzen. Die SVP wünschte sich, dass unter
Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse der Ausschluss gewisser Personengruppen
von der Blutspende weiterhin möglich bleibe. Schliesslich äusserten sich auch viele
Vernehmlassungsteilnehmende zur geplanten Finanzhilfe zur Sicherstellung des
sicheren Umgangs mit Blut. Blutspendeorganisationen sprachen sich für eine starke
Verbindlichkeit bei der Förderung von Finanzhilfen aus; sie wollten aber auch Klarheit
darüber, welche konkreten Leistungen der Bund unterstütze. FDP und SVP verlangten,
dass diese Finanzierungshilfen nur im äussersten Notfall zum Zuge kommen sollten,
währenddem der Kanton St. Gallen an der Effektivität finanzieller Unterstützung zur
Verbesserung der Blutspende-Problematik zweifelte. 
In Reaktion auf die Vernehmlassungsergebnisse entschied die SGK-NR im August 2022
ihren Entwurf in zwei Punkten anzupassen: Erstens sollten bei der Unentgeltlichkeit der
Blutspende Ausnahmen möglich sein, zweitens solle der Ausschluss von der Blutspende
am individuellen Risikoverhalten festgemacht und wissenschaftlich begründet werden. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.08.2022
VIKTORIA KIPFER
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Sozialversicherungen

Krankenversicherung

In Erfüllung einer Motion der SGK-SR (Mo. 18.4091) legte der Bundesrat im Mai 2021 die
Botschaft zum Bundesgesetz über die Regulierung der
Versicherungsvermittlertätigkeit in der OKP und den Zusatzversicherungen vor. Wie
von der Motion vorgesehen, soll der Bundesrat im Sinne der Selbstregulierung
Branchenlösungen der Krankenversicherungen im Bereich der Vermittlertätigkeit
allgemeinverbindlich erklären können, wenn sie von Versicherungen eingereicht
werden, die mindestens zwei Drittel aller Versicherten in der Schweiz abdecken.
Dadurch würden die Bestimmungen auch für Versicherungen, die der Vereinbarung
nicht beigetreten sind, obligatorisch. Solche Regelungen sind vorgesehen bezüglich
eines Verbots der Telefonwerbung bei Personen, die nie bei der fraglichen
Versicherung versichert waren, bezüglich der Ausbildung der Vermittlerinnen und
Vermittler, einer Einschränkung ihrer Entschädigungen und der Notwendigkeit von
unterschriebenen Beratungsprotokollen. 

Zwischen Mai und September 2020 hatte der Bundesrat dazu eine Vernehmlassung
durchgeführt, bei der 84 Stellungnahmen eingingen. Vollständig einverstanden mit dem
Gesetz zeigten sich 13 Kantone (AI, AR, BE, BL, NE, NW, OW, SO, TG, TI, UR, VS, ZG), die
CVP sowie der Schweizerische Verband der Versicherungsgeneralagenten. Vollständig
abgelehnt wurde sie von Economiesuisse und dem Gewerbeverband, dem
Schweizerischen Konsumentenforum kf und verschiedenen Versicherungsbrokern. Die
übrigen Akteure anerkannten jeweils den Regulierungsbedarf, empfanden den Entwurf
aber als zu weitgehend (FDP, SVP, Bauernverband, Centre Patronal und verschiedene
Versicherer sowie Curafutura und Santésuisse) respektive als zu wenig weitgehend
(Kantone AG, BS, GE, JU, LU, VD; SP, Grüne, Gewerkschaftsbund, Konsumentenverbände
FRC und SKS, Ombudsstelle Krankenversicherung). 
Die Organisationen, welchen der Entwurf zu weit ging, kritisierten insbesondere die
Definition der Vermittlertätigkeit, bei der der Bundesrat neben den externen auch die
internen Vermittlerinnen und Vermittler berücksichtigt. Kritisiert wurde auch das
vorgesehene Sanktionssystem und der vorgeschriebene Ausbildungsstandard, da dieser
nicht durch das SBFI überprüft werde. Zudem wurde die Notwendigkeit eines neuen
Gesetzes von verschiedenen Teilnehmenden verneint und eine Beeinträchtigung der
Wettbewerbsfähigkeit von kleinen Versicherungen befürchtet. Weiterführende
Forderungen waren hingegen eine Muss- statt einer Kann-Bestimmung zum Abschluss
einer Vereinbarung sowie die Schaffung einer subsidiären Kompetenz des Bundesrates,
wenn die Versicherungen keine gemeinsame Vereinbarung erzielen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.05.2021
ANJA HEIDELBERGER

Wie er ein Jahr zuvor angekündigt hatte, empfahl der Bundesrat die Prämien-
Entlastungs-Initiative in seiner im September 2021 publizierten Botschaft zur
Ablehnung und stellte ihr einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber. Er wolle das
Anliegen der Initiative, die «Bevölkerung bei den Prämien zu entlasten», im Rahmen des
KVG umsetzen, eine Verfassungsänderung sei dafür nicht notwendig. So wolle er dafür
sorgen, dass die Anteile verschiedener Kantone an der Prämienverbilligung nicht weiter
sinken. Demnach soll zukünftig ein Mindestbeitrag für die Kantone in Abhängigkeit der
Bruttokosten der OKP für die im Kanton Versicherten sowie in Abhängigkeit der mit den
Prämienverbilligungen verbleibenden Belastung der Versicherten festgesetzt werden. 
In der dazu durchgeführten Vernehmlassung mit 57 Teilnehmenden, unter anderem der
GDK, der SODK, allen Kantonen, sechs Parteien sowie verschiedenen Verbänden, war
der Gegenvorschlag auf geteilte Meinungen gestossen. Ihre Unterstützung sagten die
Kantone Waadt und Tessin, die SP und die Grüne Partei, der Gewerkschaftsbund sowie
verschiedene Konsumenten- und andere Verbände zu und auch die FDP, die Mitte, die
EVP und die Versichererverbände begrüssten gemäss Botschaft den Vorentwurf.
Ablehnend reagierten elf Kantone (AR, BL, GL, LU, NW, OW, SG, SZ, UR, ZG, ZH), die SVP
und der Gewerbeverband. Alternativvorschläge machten die CLASS, welche die
Bundesbeiträge nach deren Bedarf an die Kantone verteilen wollte, und die GDK, die
alle kantonalen Beiträge an die Prämien, auch diejenigen über die Sozialhilfe oder die
EL, zur Berechnung des Mindestanteils einbeziehen wollte. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.09.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Konservative und Rechte Parteien

Die Kantonalsektionen der BDP und der CVP fällten in den Jahren 2020 und 2021
Entscheide über ihren Zusammenschluss zur neuen Partei «Die Mitte». Zusätzlichen
Schub erhielt dieser Prozess, nachdem die Delegierten der BDP und der CVP Schweiz
Mitte November 2020 einer Fusion der Bundesparteien zugestimmt hatten und diese
per 1. Januar 2021 vollzogen worden war. An diesem Datum wurden alle noch
bestehenden Kantonalsektionen von BDP und CVP zu Sektionen der fusionierten
Mutterpartei, womit die Mitte zunächst in den meisten Kantonen über jeweils zwei
Sektionen verfügte. Jede Sektion konnte und musste sodann autonom über ihre Zukunft
entscheiden, da die Kantonalparteien (und auch die Lokalparteien) in der Schweiz
organisationsrechtlich eigenständige Einheiten sind.
Dabei bedauerten die BDP-Mitglieder zwar allenthalben, dass die Etablierung als
eigenständige Partei letztlich gescheitert war. In den meisten Kantonen regte sich unter
ihnen aber keine oder keine nennenswerte Opposition gegen die Auflösung ihrer
Sektion und den Zusammenschluss mit der jeweiligen CVP-Sektion. Exponentinnen und
Exponenten, die damit nicht einverstanden waren, wählten eher den Weg des
Parteiaustritts. Auch in den meisten CVP-Sektionen gab es keinen prinzipiellen
Widerstand gegen eine Fusion; allerdings war die Fusionsdiskussion eng mit der
Umbenennung zu «Die Mitte» und somit der Streichung des «C» aus dem Parteinamen
verknüpft, die nicht in allen CVP-Kantonalparteien gleich gut ankam. Zugunsten einer
Fusion wurden in den meisten Kantonen die folgenden vier Argumente vorgebracht:
Erstens seien die inhaltlichen Überschneidungen der beiden Parteien schon bisher
gross. Zweitens erhöhe ein Zusammengehen die Schlagkraft der politischen Mitte.
Drittens könne man dadurch parteiintern einen breiteren Pool an motivierten Personen
zusammenbringen und eine neue Dynamik entfachen. Und viertens ergänze man sich
aufgrund teils unterschiedlich verteilter lokaler Hochburgen der beiden Partner
wahlarithmetisch gut: Die CVP war nach wie vor stärker in katholischen Gebieten
verankert, die BDP stärker in protestantischen Regionen.

Zu den ersten BDP-Sektionen, die ihre Auflösung und ein Zusammengehen mit der CVP
beschlossen, gehörten bemerkenswerterweise jene der beiden BDP-Hochburgen Glarus
und Bern, wo der Leidensdruck bei einer rein kantonalen Betrachtungsweise eigentlich
geringer war als in anderen Kantonen: In der bernischen wie in der glarnerischen Politik
hatte die BDP bis zuletzt noch eine bedeutende Rolle gespielt und sogar etwas (in
Glarus) beziehungsweise deutlich (in Bern) mehr Mandate als die CVP inne. Das
Aufgehen der BDP in der neuen Mittepartei wurde in diesen beiden Kantonen stark mit
dem Wunsch begründet, Teil einer Partei zu sein, die auch auf nationaler Ebene eine
nennenswerte Rolle spielt. Auch die Parteibasis liess sich von dieser Überlegung
überzeugen: In Glarus entschieden sich die BDP-Mitglieder – darunter auch der BDP-
Schweiz-Präsident und erklärte Fusionsbefürworter Martin Landolt – am 3. November
2020 einstimmig für die Fusion, die CVP folgte zwei Tage später mit 84 Prozent
Zustimmung. Der Fusionsentscheid fiel in Glarus somit schon rund zwei Wochen vor
dem Entscheid der Bundesparteien – und wurde deshalb unter den Vorbehalt gestellt,
dass sich auch die nationalen Parteien zum selben Schritt entschliessen würden.
Nachdem diese Bedingung erfüllt war und die zunächst auf Januar 2021 angesetzte
Gründungsversammlung wegen der Covid-19-Pandemie hatte verschoben werden
müssen, wurde der Zusammenschluss in Glarus schliesslich im Mai 2021 formell
vollzogen.
Mit Bern traf auch die grösste BDP-Sektion, welche rund die Hälfte aller Schweizer BDP-
Mitglieder stellte, schon einige Tage vor den nationalen Mutterparteien ihren Entscheid.
Am 11. November 2020 sagten hier bei der BDP 95 Prozent und bei der CVP 93 Prozent
der stimmenden Mitglieder Ja zur kantonalen Fusion. Als Grund für den frühen
Zeitpunkt gaben die Spitzen der beiden Berner Parteien an, man wolle sich schon als
fusionierte Partei auf die kantonalen Gesamterneuerungswahlen vom März 2022
vorbereiten können. Formell vollzogen – mit der Verabschiedung der neuen Statuten
und der Wahl des neuen Vorstands – wurde die Berner Fusion dann im März 2021.

In Graubünden, dem dritten BDP-Gründerkanton nebst Bern und Glarus, verlief der
Fusionsprozess harziger. Sowohl die CVP als auch die BDP gehörten hier zu den drei
stärksten Parteien im Kanton, die beiden potenziellen Fusionspartner standen sich
kantonal auf Augenhöhe gegenüber. Historisch hatte im konfessionell gemischten
Kanton Graubünden zwischen ihren Vorläufern – den katholischen Konservativen und

PARTEICHRONIK
DATUM: 01.01.2022
HANS-PETER SCHAUB
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den reformierten Demokraten (welche sich 1971 der SVP Schweiz angeschlossen hatten)
– lange eine ausgeprägte Rivalität geherrscht, in den 1940er Jahren war sogar von einem
«Kulturkampf» die Rede (Südostschweiz vom 9.6.2021). Vielleicht spielte auch diese
historische Erblast eine Rolle dafür, dass in den Reihen der Bündner BDP 2020
zunächst nicht nur eine Vereinigung mit der CVP, sondern auch ein Zusammengehen
mit der FDP oder der GLP erwogen wurde. Auch ein Weiterbestehen der kantonalen
BDP mit einer blossen Intensivierung der Zusammenarbeit mit der CVP wurde
diskutiert. Die Bündner CVP-Führung wiederum äusserte Bedenken, dass eine Fusion
gut etablierte Parteistrukturen gefährden und in CVP- respektive BDP-Stammlanden
eine Abwanderung von Wählenden bringen könnte: «Eins plus eins muss nicht zwingend
zwei ergeben», liess CVP-Kantonalpräsident Stefan Engler verlauten. Es gab
Befürchtungen, dass man als fusionierte Partei die drei von fünf Regierungssitzen und
die über 50 von 120 Grossratssitzen schlechter halten könnte. Zudem war in der CVP
Graubünden zunächst nicht klar, ob sich eine Mehrheit zu einer Streichung des «C» aus
dem Parteinamen würde durchringen können – was wiederum in den Reihen der BDP
als Bedingung für ein Zusammengehen galt. Nachdem die beiden Mutterparteien Ende
2020 ihre Fusion auf nationaler Ebene besiegelt hatten, nahm der Prozess aber auch in
Graubünden stärker Fahrt auf – auch deshalb, weil die Parteispitzen rechtzeitig vor den
kantonalen Gesamterneuerungswahlen vom Mai 2022 Klarheit schaffen wollten. Die
BDP-Mitglieder bekannten sich bei einer Mitgliederversammlung informell zum Ziel
einer Fusion, eine Projektgruppe aus beiden Parteien nahm ihre Arbeit auf und im
Januar 2021 gaben die Junge BDP und die Junge CVP ihre Unterstützung für eine Fusion
bekannt. Ende März 2021 sprach sich schliesslich auch die kantonale Parteileitung der
CVP erstmals offiziell für eine Fusion – und für eine Umbenennung in «Die Mitte» – aus.
In einer gemeinsamen Medienmitteilung der Bündner BDP- und CVP-
Geschäftsleitungen wurden die Fusionsbestrebungen auch mit dem anstehenden
Wechsel Graubündens vom Majorz- zum Doppelproporzsystem für die Grossratswahlen
begründet: Mit dem neuen Wahlsystem werde eine flächendeckende Präsenz im ganzen
Kanton wichtiger, deshalb würden die beiden regional unterschiedlich verankerten
Fusionspartner einander gut ergänzen. Im April 2021 folgten eine konsultative
Urabstimmung bei der CVP und eine Mitgliederumfrage bei der BDP, wobei sich 86
Prozent der CVP- und fast 95 Prozent der BDP-Mitglieder für die Fusion aussprachen.
Die NZZ ging davon aus, dass die Nein-Stimmen in der BDP ideologisch begründet
waren, da die Bündner BDP aufgrund ihres historischen Erbes etwas weiter rechts zu
verorten sei als die CVP; dies gelte für jüngere BDP-Mitglieder allerdings nicht mehr und
wie die Südostschweiz aufzeigte, waren sich die beiden Sektionen bei den kantonalen
und nationalen Abstimmungsparolen ab 2016 praktisch immer einig. Im Mai 2021
wurden die Statuten für die neue Partei vorgestellt. Sie basierten auf jenen der CVP
Graubünden, seien aber «vollständig überarbeitet worden» und sahen für Partei und
Fraktion für eine Übergangszeit eine Doppelspitze vor, um beiden Fusionspartnern eine
gleichwertige Vertretung zu garantieren. Nach diesen langwierigen Vorarbeiten war es
am 7. Juni 2021 schliesslich auch in Graubünden so weit: Zunächst noch in getrennten
Delegiertenversammlungen wurde die Fusion von der CVP mit 74 zu 1 Stimmen bei 4
Enthaltungen, von der BDP einstimmig gutgeheissen. Noch am selben Abend folgte die
erste gemeinsame Delegiertenversammlung der «Mitte Graubünden» mit der Wahl der
neuen paritätischen Doppelspitze. Bis zum Schluss blieb der Fusionsprozess aber von
Nebengeräuschen begleitet: Zwischen Dezember 2020 und Juni 2021 traten insgesamt
drei BDP-Grossräte zur FDP und einer zur SVP über, aus den Reihen der CVP wechselte
ein Grossrat zur SP; auch der dreiköpfige Vorstand der BDP-Ortssektion Chur war
geschlossen zur FDP übergetreten, weil für ihn ein Zusammengehen mit der CVP «keine
Option» war.

In den Kantonen Aargau im Januar 2021, in Zürich im März 2021 und in Freiburg im Juni
2021 fielen die Entscheide der BDP-Basis zugunsten der Fusion einstimmig aus, wobei
zumindest in den ersten beiden Kantonen ein kleiner Teil der BDP-Mitglieder und
-Mandatsträger nicht in die neue Mitte-Partei übertrat, sondern zur GLP oder zur FDP
wechselte oder aber parteilos wurde. Seitens der CVP gab es in Zürich bloss eine
einzige Gegenstimme gegen die Fusion, im Aargau und in Freiburg wurden die CVP-
Beschlüsse in der Presse nicht thematisiert.

Einen besonderen Weg wählte im Juni 2021 die BDP Thurgau: Auch sie löste sich auf,
beschloss aber – soweit ersichtlich als einzige BDP-Kantonalpartei – kein
Zusammengehen mit der kantonalen CVP. Man wolle es den einzelnen Mitgliedern
überlassen, ob und welcher anderen Partei sie sich anschliessen möchten, erklärte die
Kantonalpartei. Gemäss Medienberichten gab es unter den zuletzt rund 50 Thurgauer
BDP-Mitgliedern etliche, die ihre Zukunft in der GLP sahen; andere traten zur Mitte
über, wiederum andere wollten keiner Partei mehr angehören.
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Als letzte Kantonalsektionen der BDP verschwanden schliesslich die Baselbieter und die
Genfer BDP von der politischen Landkarte. Die BDP Basel-Landschaft hatte vor ihrem
Entscheid über eine Fusion abwarten wollen, ob die potenzielle Fusionspartnerin das
«C» aus dem Namen streichen und sich zum neuen Parteinamen «Die Mitte» bekennen
würde – ein Schritt, der in der CVP Basel-Landschaft zunächst umstritten war, letztlich
aber doch vollzogen wurde. Nachdem diese Vorbedingung der BDP erfüllt und zudem
klargestelt war, dass sich auch BDP-Mitglieder in kommunale und kantonale
Leitungsfunktionen der neuen Mittepartei wählen lassen könnten, entschied sich die
BDP-Basis Ende September 2021 schliesslich einstimmig dafür, ihre Sektion in der
künftigen «Mitte» aufgehen zu lassen. Nicht alle der zuletzt rund 60 Baselbieter BDP-
Mitglieder traten indessen in die neue Mittepartei über; so schloss sich etwa eine
Gemeinderätin der GLP an und der kantonale Parteipräsident entschied sich für die
Parteilosigkeit. Die BDP Genf war schliesslich die letzte BDP-Kantonalpartei, die über
ihr Schicksal entschied: Im Dezember 2021 beschlossen auch hier die Mitglieder
einstimmig, ihre Sektion in die «Mitte» einzugliedern.
Die Parteifusionen in Basel-Landschaft und Genf wurden per 1. Januar 2022 vollzogen.
Genau ein Jahr nach der Bildung der nationalen «Mitte» war der Fusionsprozess somit
in den Kantonen abgeschlossen und die BDP hörte auch auf kantonaler Ebene auf zu
existieren. Einzelne CVP-Sektionen bestanden hingegen noch weiter, weil sie den
Namenswechsel zumindest vorerst nicht mitmachten. 5
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